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 Veröffentlicht am 25.10.1974

Norm

PornG §1 B

StGB §5 B

Rechtssatz

Bedingter Vorsatz ist anzunehmen, wenn der Täter die Verwirklichung des deliktischen Sachverhalts ernstlich für

möglich hält und sich damit ab ndet. Nur dann, wenn er diese Möglichkeit nicht erwogen oder sie zwar erwogen, aber

verworfen hatte, etwa weil er damit rechnete, daß bei einer ordnungsgemäßen Überprüfung Magazine mit

unzüchtigem Inhalt ausgeschieden werden, und er sich damit die Möglichkeit o enhielt, solche Werke nicht mit

Gewinn weiterzuveräußern, wäre ihm böser Vorsatz im Sinne des § 1 StG (§ 5 Abs 1 StGB) nicht anzulasten.
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